
Leistungsbewertungskonzept Biologie 
 

Oberstufe:  
 

 Jahrgangsstufe 10: 

1. Hj: Es wird eine Klausur geschrieben. (2. Klausurtermin). 

          Anstelle des 1. Klausurtermins soll eine schriftliche Übung (60 Min.) geschrieben werden. 

2. Hj: Es werden zwei Klausuren geschrieben. 

 

 Jahrgangsstufe 11: 
In beiden Halbjahren werden je zwei Klausuren geschrieben. 

 

 Jahrgangsstufe 12: 
Im ersten Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben. 

Im zweiten Halbjahr wird von den Schülern, die Biologie als schriftliches Fach im Abitur haben, eine Klausur geschrieben. 

 

 Klausuren: 
(1) Gemäß den Richtlinien sind die folgenden Grundsätze zu beachten: 

   - Die Aufgaben müssen materialgebunden sein (Bearbeitung fachspezifischen Materials mit neuem Informationsgehalt  

     (oder Demo- bzw. Schülerexperiment), wobei das Material „eine Auseinandersetzung mit einer ganzheitlichen Problemstellung“ zulassen muss.) 

   - Das Material muss unbekannt sein (nicht aus dem eingeführten Lehrbuch). 

   - Die Aufgaben sollen nach steigender Komplexität in Teilaufgaben gegliedert sein (GK: ca. 3, LK: ca. 3-5 Teilaufgaben). 

   - Die Klausuraufgaben sollen die drei Anforderungsbereiche abdecken: 

     I = Wiedergabe von Kenntnissen (Reproduktion),  II= Anwenden von Kenntnissen (Reorganisation), III = Problemlösen und Werten (Transfer). 

     Der Schwerpunkt soll auf Anforderungsbereich II liegen, wobei der Anteil von Bereich I deutlich höher sein soll als von Bereich III. 

     Ab der letzten Klausur der Jahrgangsstufe 10 soll das Punktschema der Abiturklausuren angewendet werden  

     (GK: i.A. 2 Aufgaben mit ca. 3 Teilaufgaben, ca. 60 Punkte pro Aufgabe,  LK: i.A. 2 Aufgaben mit ca. 5 Teilaufgaben, ca. 75 Punkte pro Aufgabe)  

   - In der Jahrgangsstufe 10 ist zu beachten, dass zum ersten Mal Klausuren geschrieben werden.  

     ( enger begrenztes Stoffgebiet, weniger komplexes Arbeitsmaterial, stärkere Untergliederung der Aufgabenstellung,  

            differenziertere Angabe von notwendigen Arbeitsschritten, formale und arbeitstechnischen Vorbereitung der Klausur im Unterricht,  

            Anleitung der Schüler zu selbständigerer Klausurvorbereitung) 

      Ergänzung: Eine Aufgabe soll auch Rückschlüsse darüber zulassen, ob Schüler gelernt haben bzw. einfache Reorganisationen bewältigen 

                        (z.B. Abfragen von Fakten, Definitionen, Abbildungen beschriften…). Eine Aufgabe muss aber auch komplexer Natur sein, um Aussagen  

                        über die Problemlösekompetenz (z.B. hinsichtlich LK-Wahl) zu ermöglichen. 

 

(2) Erwartungshorizont: 

      Die Schüler erhalten bei Rückgabe der Klausur einen Erwartungshorizont mit Angabe von Teilpunkten (zu den Teilaufgaben) (z.B. in Tabellenform).  

      Die erreichten Teilpunkte können in den Klausurbögen oder im Erwartungshorizont eingetragen werden.  

 



(3) Benotung, Punkteschema:  

      Eine differenzierte Bepunktung im Erwartungshorizont sollte durch einen abschließende Beurteilungskommentar ergänzt werden.       

      Die Benotung erfolgt bei allen Klausuren nach einem dem Abitur-Punkteschema vergleichbaren Punkte-Noten-Schlüssel. 
 

(4)  Darstellungsleistung:  

       Die Darstellungsleistung ist bei jeder Aufgabe getrennt zu bewerten (GK: i.A. 6 Punkte pro Aufgabe, LK: i.A. 9 Punkte pro Aufgabe).  

       Die Punktzahl muss im Verhältnis stehen zu der Menge überhaupt bearbeiteter Aufgabenteile. 

 

 Sonstige Mitarbeit:  

 

(1) Gemäß den Richtlinien gehören hierzu 

     - Beiträge zum Unterrichtsgespräch (Beurteilung nicht punktuell, sondern über längeren Zeitraum) 

     - Hausaufgaben (können in der Oberstufe bewertet werden), kurze schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen (auch ohne Ankündigung jederzeit mögl.) 

     - Referate oder sonstige Präsentationsleistungen (in der Regel Vorbereitungsdauer ca. 2 Wochen, Vortrag ca. 10 Min.) 

     - Protokolle 

     - Mitarbeit in Projekten, Untersuchungen, Experimenten 

     - schriftliche Übungen: möglichst kurz, nicht mehr als eine pro Quartal und über ein begrenztes Sachgebiet, nicht in der Klausurenphase 

 

(2) Schriftliche Übungen: 

     a) Gemäß den Richtlinien werden schriftliche Übungen benotet.  

         Die Dauer sollte in der Regel 30-45 Minuten sein. 

         Die Aufgabenstellung muss sich unmittelbar aus dem Unterricht ergeben.  

         Mögliche Aufgabenstellungen sind: Abfragen von zusammenhängenden Fachinhalten und Methoden,  

            Bearbeiten von überschaubaren materialgebundenen Aufgaben (Diagramme, Abbildungen, Beobachtungsergebnisse, Experimente),  

            Erläuterung und Begründung von experimentellem Vorgehen. 

     b) Schriftliche Übungen sollten mindestens 2 Unterrichtsstunden vorher angekündigt werden. 

                 c)  Es sollte nicht mehr als eine schriftliche Übungen pro Quartal geschrieben werden. 

                      Die Note sollte zu höchstens 25 % in die SoMi-Note eingehen. 

                 d)  Darüber hinaus können aber kurze (bis ca. 5-15 Minuten) schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen auch unangekündigt geschrieben werden  

                      (z,B. Abfragen von auswendig zu lernenden Sachinhalten). 

      

 

 

 

 

 

 

 



Unter- und Mittelstufe: 

 
 Gemäß dem Kernlehrplan Biologie für die Sekundarstufe I bezieht sich die Leistungsbewertung auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht  

erworbenen Kompetenzen (konzept- und prozessbezogene Kompetenzen (mit gleichem Stellenwert)). Die Entwicklung von prozess- und  

konzeptbezogenen Kompetenzen lässt sich durch genaue Beobachtung von Schülerhandlungen feststellen, wobei diese Beobachtungen  

Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge erfassen. 

Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche, schriftliche und praktische Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung und das  

Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen, wobei sie in der Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag 

einzelner Schülerinnen und Schüler bzw. von Schülergruppen darstellen. 

 

Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise: 

 

a)  mündliche Beiträge  

    Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von Zusammenhängen, Bewerten von Ergebnissen, Analyse und Interpretation von  

    Texten/Grafiken/Diagrammen, quantitatives und qualitatives Beschreiben von Sachverhalten (Fachsprache!) 

     Zu beachten: Hausaufgaben gehören zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler.  

     Unterrichtsbeiträge auf Basis der Hausaufgaben können jedoch zur Leistungsbewertung herangezogen werden. 

 

b) selbständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten, Mikroskopieren  

    Verhalten beim Experimentieren und Mikroskopieren (Selbständigkeit, Beachtung der Vorgaben, Genauigkeit der Durchführung) 

 

c) Erstellen und Präsentieren von Produkten (Dokumentationen, Referate, Präsentationen, Protokolle, Lernplakate, Modelle) 

 

d) Führung eines Heftes (oder Lerntagebuches oder Portfolios) 

    Ziele bzw. Bewertungskriterien der Heftführung:  

    äußere Form, Ordnung, Schrift und Sprache,  Vollständigkeit, Reihenfolge, Gliederung, Übersichtlichkeit, Gestaltung 

 

e) Beiträge zu Gruppenarbeiten 

 

f) kurze schriftliche Überprüfungen  

   Zu beachten: Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen dürfen laut Kernlehrplan keine bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung haben.  

   Ergänzungen: - Sie sollen mindestens 2 Unterrichtsstunden vorher angekündigt werden. 

                          - Sie sollen sich auf den Inhalt von wenigen Unterrichtsstunden beziehen. 

                          - Aufgabenstellungen können sein: Abfragen von Sachwissen (z.B. Beschriftung von Abbildungen, Sachfragen),  

                                                                                  kurze materialgebundene Aufgaben 

                          - Ziele sind: Überprüfung von Fachwissen,  

                                              Überprüfung der Fähigkeit, Fachwissen auf gegebene Sachverhalte anzuwenden. 

 

 



 In den schulinternen Curricula (5/6, 7 und 8/9) wurden die konzept- und prozessbezogenen Kompetenzen den einzelnen fachlichen Kontexten bzw. 

Inhaltsfeldern der jeweiligen Jahrgangsstufe zugeordnet.  

(vgl. Tabellen der schulinternen Curricula 5/6, 7, 8/9 sowie die jeweiligen Anhänge mit den Übersichten der Kürzel der verschiedenen Kompetenzen) 

 

- In fachlicher Hinsicht bezieht sich die Leistungsbewertung somit auf die jeweiligen konzeptbezogenen Kompetenzen (hinsichtlich Struktur und  

  Funktion, Entwicklung, Systeme), die in der jeweiligen Unterrichtsreihe vermittelt werden. 

 

- Den oben genannten Unterrichtsbeiträge a) bis f) können darüber hinaus folgende prozessbezogene Kompetenzen (hinsichtlich Erkenntnisgewinnung,   

  Kommunikation, Bewertung) zugeordnet werden (Kürzel s. Tabellen „Kompetenzen, Übersicht“ oder Anhänge an „Schulinterne Curricula 5/6, 7, 8/9“):  
 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) PE: 01, 02, 03, 06. 10. 11. 12. 13 

    PK: 01, 02, 07 

    PB: alle möglich 

 

b) PE: 04, 05, 09 

    PK: 03, 04, 05, 06 

    PB: 02, 08 

 

c) PE: alle möglich, insbesondere:   

             07, 08, 10, 13 

    PK: alle möglich, insbesondere 05, 06 

    PB: alle möglich 

d) PK: insbesondere 05 

Heftführung:  

Ziele bzw. Bewertungskriterien: s.o. 

e) PK: alle möglich,  

insbesondere 01, 02, 03, 05 

 

f) PE: insbesondere 03, 10. 12, 13 

    Schriftliche Übungen:  

    Zusätzliche Ziele: s.o. 

  


